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Prozessentschädigung 

Sehr geehrter Herr Rutz 

Das Obergericht ist mit Verfügung vom 26. November 2010 auf Ihre Berufung 

betreffend Änderung eines Scheidungsurteils nicht eingetreten. Damit bleibt es beim 

Urteil des Kantonsgerichts Schaffhausen vom 27. September 2010, mit dem Sie 

verpflichtet wurden, an mich eine Prozessentschädigung von CHF 2'287.90 zu be-

zahlen. Ich fordere Sie noch einmal auf, diesen Betrag in den nächsten 10 Tagen zu 

überweisen. Im Säumnisfall würde ich ohne weitere Ankündigung eine Betreibung 

einleiten. 

 

 

 

 

 


